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Freitag, 11. Januar 2013  

      

Satzung über die Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 
(Verwaltungsgebührensatzung) der Gemeinde Lauchringen   

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2 und 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Lauchrungen  am 20.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Gebührenpflicht 

Die Gemeinde Lauchringen erhebt für öffentliche Leistungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt, Ge-
bühren nach dieser Satzung (Verwaltungsgebühren), soweit nicht Bundesrecht oder Landesrecht etwas anderes bestimmen. Unbe-
rührt bleiben Bestimmungen über Verwaltungsgebühren in besonderen Gebührensatzungen der Gemeinde. 

§ 2 Gebührenfreiheit 

(1)  Verwaltungsgebühren werden nicht erhoben für öffentliche Leistungen, die folgende Angelegenheiten betreffen: 

a)  Gnadensachen, 

b)  das bestehende oder frühere Dienstverhältnis von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, 

c)  die bestehende oder frühere gesetzliche Dienstpflicht oder die bestehende oder frühere an Stelle der gesetzlichen 
Dienstpflicht geleistete Tätigkeit, 

d)  Prüfungen, die der beruflichen Aus- und Weiterbildung dienen, mit Ausnahme von Prüfungen zur Notenverbesserung, 

e)  Leistungen geringfügiger Natur, insbesondere mündliche und einfache Auskünfte, soweit bei schriftlichen Auskünften 
nicht durch diese Satzung etwas anderes bestimmt ist, 

f)  die behördliche Informationsgewinnung, 

g)  Verfahren, die von der Gemeinde ganz oder überwiegend nach den Vorschriften der Abgabenordnung durchzuführen 
sind, mit Ausnahme der Entscheidung über Rechtsbehelfe. 

(2)  Von der Entrichtung der Verwaltungsgebühren sind, soweit Gegenseitigkeit besteht, befreit 

a)  das Land Baden-Württemberg, 

b)  die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die nach den Haushaltsplänen des Landes für 
Rechnung des Landes verwaltet werden, 

c)  die Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverbände und Zweckverbände sowie Verbände der Regionalplanung in Baden-
Württemberg. 

 Die Befreiung tritt nicht ein, soweit die in Satz 1 Genannten berechtigt sind, die Verwaltungsgebühren Dritten aufzuerlegen 
oder sonst auf Dritte umzulegen. 

(3)  Weitere spezialgesetzliche Gebührenbefreiungstatbestände bleiben unberührt. 

§ 3 Gebührenschuldner 

(1)  Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren und Auslagen ist derjenige verpflichtet 

1. dem die öffentliche Leistung zuzurechnen ist, 
2. der die Gebühren- und Auslagenschuld der Gemeinde gegenüber durch schriftliche Erklärung übernommen hat, 
3. der für die Gebühren- und Auslagenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

(2)  Mehrere Gebühren- und Auslagenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 4 Gebührenhöhe 

(1)  Die Höhe der Verwaltungsgebühren richtet sich nach dem dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. Das Gebühren-
verzeichnis ist Bestandteil der Satzung. Für öffentliche Leistungen, für die im Gebührenverzeichnis nicht explizit benannt und 
für die keine Gebührenfreiheit vorgesehen ist, ist eine Gebühr nach Nummer 1 des Gebührenverzeichnisses (Allgemeine 
Verwaltungsgebühr) zu erheben. 


